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Am 16. November 2021 findet die Luzerner Tagung zum Stockwerk-
eigentum das 11. aufeinanderfolgende Jahr statt. Dieses Jahr wird 
nebst der üblichen Besprechung neuerer Gerichtsurteile durch Jörg 
Schwarz die Frage behandelt, wie es möglich ist, Stockwerkeigentum 
mit der Wohnbaugenossenschaft bzw. mit dem kleinen Wohnungs-
eigentum zu verbinden. Dabei werden Erfahrungen aus Luzern durch 
Adrian Achermann und Markus Kaufmann erläutert. Weiter unter-
sucht Christoph Thurnherr die Belastung von Stockwerkeigentum 
mit dem Bauhandwerkerpfandrecht und verschiedene Fragen der 
Kostenverteilung im Stockwerkeigentum werden durch Cornelio 
Zgraggen erörtert. Lena Manz zeigt den gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf bei einem Sanierungsstau auf. Schliesslich wird das 
kleine Wohneigentum durch David Dürr aktualisiert.  

In bewährter Weise bietet der Tagungsband somit Beiträge zu 
verschiedenen Themen, welche für Praktikerinnen, Juristinnen oder 
Liegenschaftsverwalterinnen von Relevanz sind. 
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V 

Vorwort 

Liebe Leserin, Lieber Leser, 

Am 16. November 2021 findet die 11. Tagung der Universität Luzern zum 

Stockwerkeigentum statt. Wir hoffen, dass die Tagung dieses Jahr mindestens 

teilweise im Präsenzmodus stattfinden kann (sogenannte Hybridveranstal-

tung). Klar ist zumindest eines: Seit der Pandemie haben sich die Fragen zum 

Stockwerkeigentum weder erübrigt, noch vereinfacht. Im Gegenteil: Viele 

Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümer haben Zeit gehabt, sich 

in den eigenen vier Wänden aufzuhalten (Stichwort Homeoffice) und mussten 

feststellen, dass die Nachbarschaft im Präsenzmodus manchmal weniger an-

genehm ist, als erhofft. Wie dem auch sei, die diesjährige Tagung hat auch 

verschiedene wichtige Themen auf dem Programm: Nebst der üblichen Be-

sprechung neuerer Gerichtsurteile durch Jörg Schwarz, werden in weiteren 

Referaten die Fragen behandelt, wie es möglich ist, Stockwerkeigentum mit 

der Wohnbaugenossenschaft bzw. mit dem kleinen Wohnungseigentum zu 

verbinden. Dabei werden Erfahrungen aus Luzern durch Adrian Achermann 

und Markus Kaufmann erläutert bzw. solche von David Dürr, in der gesamten 

Schweiz. Weiter untersucht Christoph Thurnherr die Belastung von Stock-

werkeigentum mit dem Bauhandwerkerpfandrecht und verschiedene Fragen 

der Kostenverteilung im Stockwerkeigentum werden durch Cornelio Zgrag-

gen erörtert. Lena Manz zeigt den gesetzgeberischen Handlungsbedarf bei 

einem Sanierungsstau auf. Es wird also den Teilnehmenden ein bunter Blu-

menstrauss von Themen angeboten, bei welchen Praktikerin, Juristin oder 

Liegenschaftsverwalterin etwas für sich finden wird. Dasselbe gilt auch für 

die Vertreter des anderen Geschlechts! 

Loredana Masoch hat den Tagungsband bereits zum zweiten Mal mit 

grosser Aufmerksamkeit lektoriert, wofür ich Ihr zu grossem Dank verpflich-

tet bin. Ohne Ihre Arbeit würden Sie jetzt keinen Tagungsband lesen… 

Schliesslich bleibt mir noch Simone Zoë Marbach und Barbara Fellmann 

von der Universität Luzern für Ihre wertvolle Unterstützung zu danken.  

 

Prof. Dr. Amédéo Wermelinger, Rechtsanwalt, Herausgeber 

Luzern im September 2021 
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1. Einleitung 

In meiner ersten Publikation zum Bauhandwerkerpfandrecht habe ich einlei-

tend festgestellt, dass das Bauhandwerkerpfandrecht ein ebenso wichtiges wie 

problembefrachtetes Pfandrecht ist.1 Daran hat sich nachweislich nichts geän-

dert. Im Gegenteil: Gerade die Kombination von Bauhandwerkerpfandrecht 

und Stockwerkeigentum erweist sich durchwegs als anspruchsvoll. 

                                                        
1  THURNHERR, ZBJV 2006, S. 910. 
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Rainer Schumacher hat 2013 in diesem Zusammenhang verschiedene 

«Komplexitätsfallen» thematisiert und einige «Reduktionsvorschläge» ge-

macht.2 Nachfolgend werden diese wie auch weitere Schwierigkeiten aktuell 

erörtert. Der Schwerpunkt liegt dabei primär auf der anwaltlichen Beratung von 

Handwerkern und Unternehmern. 

Anschliessend werden zuerst die Problemstellungen im Zusammenhang 

mit dem Pfandgegenstand ausführlich behandelt. Danach folgen Bemerkungen 

zum pfandbelasteten Grundeigentümer sowie zu den prozessualen Aspekten 

und insbesondere zur Substantiierungslast im Summarverfahren. Den Schluss 

bildet eine kurze Auseinandersetzung mit der aktuellen Rechtsprechung. 

2. Der Pfandgegenstand 

2.1 Grundlagen 

Gemäss Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB besteht ein Anspruch auf Errichtung eines 

Bauhandwerkerpfandrechts3 

«für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer4, die auf einem 

Grundstück zu Bauten oder anderen Werken […]5 Material und Arbeit oder 

Arbeit allein geliefert haben, an diesem Grundstück». 
 

                                                        
2  Vgl. SCHUMACHER, Komplexitätsfallen, S. 114 ff. 
3  Die für das «Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer» (vgl. Art. 839 Abs. 1 

ZGB) verwendeten Begriffe sind mannigfaltig (z.B. Bauhandwerkerpfandrecht, Bau-

pfandrecht, Handwerkerpfandrecht). Im ZGB wird in den Art. 712i Abs. 3 sowie 

Art. 779k Abs. 2 der Begriff «Bauhandwerkerpfandrecht» verwendet. Im Gesetzestext 

von 1907 findet sich dieser Begriff jedoch nicht. Anders verhält es sich in der GBV 

(Verwendung des Terminus «Bauhandwerkerpfandrecht» im Verordnungstext; Art. 76 

Abs. 2 lit. b und Art. 120 lit. a sowie Marginalie). Im Gegensatz zur Begrifflichkeit im 

Verordnungstext legt Art. 120 lit. a GBV jedoch fest, dass der Eintrag eines Bauhand-

werkerpfandrechts mit der Bemerkung «Baupfandrecht» zu versehen ist. Solche Be-

griffsdifferenzen sollten vermieden werden. Leider finden sich analoge Beispiele in 

aktuellen Gesetzes- und Verordnungstexten nicht selten. Im vorliegenden Aufsatz wird 

der Begriff «Bauhandwerkerpfandrecht» verwendet. 
4  Zu diesen Begriffen vgl. THURNHERR, ZBJV 2006, S. 913. 
5  Die wenig geglückte 2012 eingefügte Formulierung «zu Abbrucharbeiten, zum Ge-

rüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen» (vgl. dazu etwa THURNHERR, 

ZBGR 2012, S. 75 ff.) ist im vorliegenden Kontext ohne Bedeutung. 
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Pfandgegenstand6 und damit Objekt des subjektiven (Bauhandwerker-)Pfand-

rechts ist damit ein Grundstück. Die Grundstücke im Sinne des ZGB sind in 

den Art. 655 Abs. 2 und Art. 943 Abs. 1 definiert. Gemäss den Ziff. 4 der bei-

den erwähnten Bestimmungen handelt es sich auch bei Miteigentumsanteilen 

an Grundstücken um Grundstücke. Solche Miteigentumsanteile werden etwa 

dann in das Grundbuch aufgenommen, wenn mit ihnen ein Sonderrecht ver-

bunden ist, bestimmte Teile eines Gebäudes ausschliesslich zu benutzen und 

innen auszubauen (Art. 712a ZGB), mithin, wenn es sich um Stockwerkeigen-

tum7 handelt (Art. 23 Abs. 1 lit. b GBV).8 Pfandgegenstand von Bauhandwer-

kerpfandrechten können damit auch Stockwerkeigentumsanteile sein.9 

2.2 Verschiedene Grundstücke / Zuordnung der Bauteile 

Bei der schweizerischen Konzeption des Stockwerkeigentums handelt es sich 

zwar nicht um «echtes»10, sondern um sog. «unechtes Stockwerkeigentum». 

Dies bedeutet, dass das Sonderrecht – wie oben erwähnt – nicht ein eigenstän-

diges dingliches Recht ist, sondern nur (aber immerhin) die mit dem Miteigen-

tumsanteil verbundene Befugnis zur ausschliesslichen Benutzung und Verwal-

tung gewisser Gebäudeteile beinhaltet. Das ganze zu Stockwerkeigentum 

aufgeteilte Grundstück mit allen seinen Bestandteilen steht im Miteigentum 

sämtlicher Stockwerkeigentümer. Diese Grundlagen implizieren, dass es neben 

den im Grundbuch aufgenommen Stockwerkeigentumsanteilen weiterhin ein 

Basisgrundstück11 geben muss. 

Die Aufnahme von Stockwerkeigentumsanteilen im Grundbuch erfolgt 

denn auch, indem auf dem Hauptbuchblatt des Basisgrundstücks in der Abtei-

lung «Eigentum» die Angaben gemäss Art. 97 Abs. 2 GBV12 eingetragen und 

                                                        
6  Zur Terminologie vgl. etwa ZOBL/THURNHERR, BK, N 182 Syst. Teil vor Art. 884 

ZGB. 
7  Vgl. zur entsprechenden Begriffsbildung etwa THURNHERR, Diss., Rz. 23. 
8  Vgl. dazu insb. THURNHERR, Diss., Rz. 24. 
9  Da das Stockwerkeigentum im ZGB von 1907 nicht vorgesehen war und die entspre-

chenden Normen erst auf den 1. Januar 1965 in Kraft gesetzt wurden, besteht die im 

vorliegenden Aufsatz behandelte Grundproblematik erst seit dem erwähnten Datum. 
10  So aber etwa die Ausgestaltungen in Frankreich und in Italien (vgl. dazu THURNHERR, 

Diss., Rz. 110 ff.). 
11  Oder auch Stammgrundstück (vgl. etwa Art. 23 Abs. 4 lit. a GBV). 
12  Z.B. Hauptbuch-Blattnummer jedes Stockwerkeigentumsanteils, Wertquote, Bezeich-

nung als Stockwerkeigentum (StWE), Angabe des Begründungsaktes. 
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für jeden Stockwerkeigentumsanteil13 ein Hauptbuchblatt eröffnet wird (Art. 23 

Abs. 4 GBV). Danach existieren sowohl Hauptbuchblätter für sämtliche Stock-

werkeigentumsanteile als auch für das Basisgrundstück. 

Aufgrund dieser Sachlage stellt sich die Frage, wie die verschiedenen Bau-

teile dem Sonderrecht der einzelnen Stockwerkeigentümer zuzuordnen sind. 

«Gegenstand des Sonderrechts können einzelne Stockwerke oder Teile von 

Stockwerken sein, die als Wohnungen oder als Einheiten von Räumen zu ge-
schäftlichen oder anderen Zwecken mit eigenem Zugang in sich abgeschlossen 

sein müssen, aber getrennte Nebenräume umfassen können» (Art. 712b Abs. 1 

ZGB).14  

Weiter können nur solche Bauteile Gegenstand von Sonderrechten sein, die 

nicht zwingend gemeinschaftlich sind 15  oder als gemeinschaftlich erklärt16 

werden.17 

Die Zuordnung der verschiedenen Bauteile (und damit auch der fraglichen 

baulichen Massnahmen18) erfolgt anhand der Angaben im Grundbuch (insb. 

«Beschreibung der Einheit[en]» im Hauptbuchblatt der jeweiligen Stockwer-

keigentumseinheiten; Art. 23 Abs. 4 lit. b GBV)19 und des Begründungsaktes 

(Begründungsvertrag oder Begründungserklärung; Art. 97 Abs. 2 lit. e GBV).20 

«Die räumliche Lage, die Abgrenzung und die Zusammensetzung der Stock-

werkeinheiten müssen im Begründungsakt klar und bestimmt angegeben sein» 

(Art. 68 Abs. 1 GBV). Sofern diese Voraussetzungen bei der Anmeldung nicht 

erfüllt sind, setzt das Grundbuchamt eine Frist zur Beibringung eines von allen 

Eigentümern unterzeichneten Aufteilungsplans an (Art. 68 Abs. 2 GBV). In 

der Praxis wird regelmässig ein solcher eingereicht.21 Der Begründungsakt wie 

                                                        
13  Oder auch Stockwerkeigentumseinheit bzw. Stockwerkeinheit (so Art. 23 Abs. 1 lit. b 

und Art. 97 Abs. 2 lit. a und b GBV). 
14  Vgl. dazu THURNHERR, Diss., Rz. 88 ff. 
15  Zwingend gemeinschaftlich sind der Boden der Liegenschaft, elementare Gebäudeteile, 

Gebäudeteile, welche die äussere Gestalt und das Aussehen des Gebäudes bestimmen 

sowie gemeinsame Anlagen und Einrichtungen (vgl. dazu THURNHERR, Diss., Rz. 63 ff.). 
16  Vgl. dazu THURNHERR, Diss., Rz. 83 f. 
17  THURNHERR, Diss., Rz. 88. 
18  THURNHERR, Diss., Rz. 86. 
19  Gemäss Art. 970 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB und Art. 26 Abs. 1 lit. a GBV besteht diesbezüg-

lich ein voraussetzungsloses Einsichtsrecht in das Grundbuch resp. ein Anspruch auf 

Auskunftserteilung. Vgl. dazu auch SCHMID, BSK ZGB II, N 6 zu Art. 970 ZGB sowie 

ZOBL, Grundbuchrecht, Rz. 545. 
20  Unter Umständen können aber auch Baupläne (Ausführungspläne oder auch Ingeni-

eurpläne) von Bedeutung sein. 
21  Vgl. dazu auch WERMELINGER, ZK, N 93 zu Art. 712d ZGB sowie HAAS, Rz. 352 ff. 

und Rz. 367 f. 
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auch der Aufteilungsplan gehören zu den Grundbuchbelegen (Rechtsgrundaus-

weise)22, welche bei Glaubhaftmachung eines Interesses eingesehen werden 

können.23 Ein entsprechendes Interesse wird der Handwerker oder Unternehmer 

zumindest dann glaubhaft machen können, wenn er aufgrund von Unterlagen 

(z.B. Werkvertrag, Rapporte, Rechnungen, Unternehmerlisten, Korrespon-

denz, Plänen etc.) darlegen kann, dass er Bauleistungen für die betreffende Lie-

genschaft (bzw. allenfalls auch für die einzelnen Stockwerkeigentumseinhei-

ten) erbracht hat.24 

Fraglich ist nun noch, wie die Zuordnung bei Unklarheiten erfolgt. Gemäss 

Art. 712b Abs. 3 ZGB gilt die Vermutung, dass Bauteile des Gebäudes, welche 

nicht als gemeinschaftlich erklärt wurden, zu Sonderrecht ausgeschieden sind. 

Nach der h.L. widerspricht diese Vermutung zum einen logischen Gesichts-

punkten und zum andern dem Stockwerkeigentum zugrundeliegenden Prinzi-

pien.25 Da jedoch auch vor dem Hintergrund von Art. 712b Abs. 3 ZGB die 

allgemeinen Grundsätze der Sonderrechtsfähigkeit zur Anwendung kommen,26 

ist die praktische Bedeutung dieser Vermutung gering. Zu erwähnen ist dazu 

noch, dass auch die Aufteilungspläne regelmässig nur die verschiedenen Son-

derrechtsflächen mit unterschiedlichen Farben hervorheben. Dies alles führt 

dazu, dass letztlich nicht explizit zu Sonderrecht ausgeschiedene Bauteile als 

gemeinschaftlich zu gelten haben.27 

Nach den dargelegten Kriterien bzw. anhand der erwähnten Hilfsmittel 

sind die verschiedenen Bauteile grundsätzlich den gemeinschaftlichen oder zu 

Sonderrecht ausgeschiedenen Bauteilen und unter den letzteren sodann den un-

terschiedlichen Sonderrechten zuzuordnen. 

In der Konsequenz bedeutet das oben Ausgeführte zum einen, dass bei 

Stockwerkeigentum zwingend mehrere Grundstücke, nämlich ein Basisgrund-

stück sowie Stockwerkeigentumsanteile (als weitere Grundstücke) vorliegen 

                                                        
22  Art. 62 ff. GBV. 
23  Art. 970 Abs. 1 ZGB; Urteil des BGer 5A_502/2014 vom 2. Februar 2015 E. 3.1; 

vgl. auch SCHMID, BSK ZGB II, N 10 ff. zu Art. 970 ZGB; SCHMID/HÜRLIMANN-

KAUP, Rz. 451 sowie ZOBL, Grundbuchrecht, Rz. 548. 
24  Vgl. insb. BGE 112 Ib 482; Urteil des BGer 5A_227/2007 vom 11. Januar 2008 E. 2.5 

sowie etwa ZOBL, Grundbuchrecht, Rz. 553 f. und WERMELINGER, ZK, N 131 zu 

Art. 712c ZGB. Grundsätzlich ist die Glaubhaftmachung eines Interesses auch ohne 

diesbezügliche Unterlagen möglich. 
25  THURNHERR, Diss., Rz. 103 m.w.Verw.; MANZ, Rz. 67. 
26  MEIER-HAYOZ/REY, BK, N 76 zu Art. 712b ZGB; zu den entsprechenden Vorausset-

zungen vgl. THURNHERR, Diss., Rz. 89 ff. 
27  MEIER-HAYOZ/REY, BK, N 77 zu Art. 712b ZGB; THURNHERR, Diss., Rz. 103; ähnlich 

WERMELINGER, ZK, N 186 zu Art. 712b ZGB. 
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und auch als Pfandgegenstände in Frage kommen.28 Zum andern sind gemein-

schaftliche Bauteile von solchen abzugrenzen, welche zu Sonderrecht ausge-

schieden sind. Die entsprechenden Bauteile sind damit – bezogen auf die Be-

fugnis zur ausschliesslichen Benützung und Verwaltung und somit auch im 

Zusammenhang mit baulichen Massnahmen (nicht technisch, sondern recht-

lich) – entweder einzelnen Stockwerkeigentümern oder aber der Gemeinschaft 

zuzuordnen. Damit gehen erwartungsgemäss auch Abgrenzungsfragen hin-

sichtlich Bauleistungen und des Pfandgegenstandes einher. 

Zu unterscheiden ist vorab, ob die geschützten Bauleistungen gemein-

schaftliche Bauteile, solche, die zu Sonderrecht ausgeschieden sind oder ge-

meinschaftliche und zu Sonderrecht ausgeschiedene Bauteile betreffen. 

2.3 Geschützte Bauleistungen, welche gemeinschaftlichen 

Bauteilen zugutekommen29 

a) Wahlrecht des Handwerkers oder Unternehmers? 

Der Handwerker oder Unternehmer hat nach der Rechtsprechung des Bun-

desgerichts30 und den wohl überwiegenden Auffassungen in der Lehre31 die 

Möglichkeit, ein Bauhandwerkerpfandrecht wahlweise entweder zu Lasten des 

Basisgrundstücks oder aber anteilsmässig zu Lasten der einzelnen Stockwer-

keigentumsanteile zur Eintragung zu bringen, sofern die geschützten Bauleis-

tungen gemeinschaftliche Bauteile betreffen. 

Richtiger Auffassung nach wäre eine Lösung ohne entsprechendes Wahl-

recht, mit der ausschliesslichen Möglichkeit der quotenmässigen Belastung der 

einzelnen Stockwerkeigentumsanteile, zu favorisieren.32 

Betrachtet man den das Wahlrecht der Handwerker und Unternehmer be-

treffenden Leitentscheid, so fällt auf, dass sich das Bundesgericht mit den sich 

                                                        
28  Vgl. auch Art. 800 Abs. 1 ZGB. 
29  Z.B. Dachdeckerarbeiten, Zentralheizung (ohne Heizleitungen in den Sonderrechtsbe-

reichen), gemeinschaftliche Treppen. 
30  BGE 146 III 7 E. 2.1.3 S. 10; BGE 126 III 462 E. 2b S. 464; vgl. auch die weiteren 

Nachweise bei THURNHERR, Diss., Rz. 586. 
31  Vgl. dazu etwa STEINAUER, Rz. 2880c; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Rz. 1736; SCHU-

MACHER, Bauhandwerkerpfandrecht, Rz. 746 ff., 756, 772 und 778. 
32  Vgl. dazu OTTIKER, S. 67 f. und 74; ZOBL, Bauhandwerkerpfandrecht, S. 122 ff.; 

THURNHERR, BSK ZGB II, N 14 zu Art. 839/840 ZGB; vgl. auch THURNHERR, Diss., 

Rz. 581 und 586. 
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stellenden Fragen nicht auseinandergesetzt hat.33 Da verschiedene dogmati-

sche und praktische Argumente gegen ein Wahlrecht sprechen, überrascht dies. 

Das Wahlrecht widerspricht etwa dem Grundsatz, dass es im Innenverhältnis 

der Stockwerkeigentümer – entsprechend der Regelung beim (schlichten) Mit-

eigentum – keine solidarische Haftung gibt,34 wie auch dem Versionsgedan-

ken, wonach der Mit- bzw. Stockwerkeigentümer mit seinem Anteil nur im 

Umfang haften soll, in welchem seine Quote eine Wertvermehrung erfahren 

hat.35 Entscheidend ist jedoch, dass der einzelne Stockwerkeigentümer bei der 

ausschliesslichen (quotenmässigen) Belastung seines Anteils die Möglichkeit 

hat, das Bauhandwerkerpfandrecht durch Leistung einer hinreichenden Sicher-

heit abzulösen.36 Auf Seiten der Handwerker und Unternehmer ist sodann eine 

effektive Benachteiligung nicht erkennbar.37 

Sind Bauleistungen für (gemeinschaftliche) Bauteile erbracht worden, an 

welchen einem Stockwerkeigentumsanteil im Reglement38 ein besonderes Nut-

zungsrecht 39  eingeräumt wurde, kann m.E. nur derjenige Stockwerkeigen-

tumsanteil belastet werden, mit welchem das besondere Nutzungsrecht verbun-

den ist, zumal nur dieser eine Wertsteigerung erfährt40.41 

Hat ein Stockwerkeigentümer eigenmächtig (d.h. ohne Zustimmung der 

Stockwerkeigentümergemeinschaft) bauliche Veränderungen an gemeinschaft-

                                                        
33  Vgl. BGE 126 III 462 E. 2b S. 464. 
34  THURNHERR, Diss., Rz. 581, 442 ff.; vgl. auch WERMELINGER, ZK, N 11 ff. und insb. 

N 118 ff. zu Art. 712h ZGB. 
35  Vgl. dazu etwa ZOBL, Bauhandwerkerpfandrecht, S. 49 und 123. 
36  Art. 839 Abs. 3 ZGB. Im Falle der Belastung des Basisgrundstücks kann der einzelne 

Stockwerkeigentümer das Bauhandwerkerpfandrecht nur dann ablösen, wenn er die 

gesamte Pfandsumme sicherstellt. 
37  Vgl. dazu ZOBL, Bauhandwerkerpfandrecht, S. 124; a.M. SCHUMACHER, Bauhandwer-

kerpfandrecht, Rz. 749. 
38  Dieses kann im Grundbuch angemerkt werden (vgl. Art. 712g ZGB und Art. 80 Abs. 3 

GBV). 
39  Vgl. dazu THURNHERR, Diss., Rz. 193 ff. 
40  Zulässig ist auch eine Ausgestaltung, wonach solche Nutzungsrechte nicht einem 

Stockwerkeigentumsanteil, sondern einem Stockwerkeigentümer persönlich zugeordnet 

werden. In diesem Fall kommt eine Belastung eines Stockwerkeigentumsanteils (man-

gels Verknüpfung mit einem solchen) nicht in Betracht. Möglich ist allenfalls die Be-

lastung des Basisgrundstücks (vgl. zum Ganzen THURNHERR, Diss., Rz. 585). 
41  Vor dem Hintergrund von BGE 125 III 113 E. 3a S. 116 ff. ist wohl davon auszuge-

hen, dass nach der vom Bundesgericht vertretenen Auffassung das Basisgrundstück 

anteilig zu belasten ist (so auch WERMELINGER, ZK, N 128 zu Art. 712c ZGB). 
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